
 

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 26.09.2022 | Version: 3 | Dok.-Nr.: 253706 | Geschäftsnummer: 2022.RRGR.321 1/2 

1
2

|0
0

|D
|v

0
2

 

Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 203-2022 

Vorstossart: Interpellation 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2022.RRGR.321 

  

Eingereicht am: 13.09.2022 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Ritter (Burgdorf, GLP) (Sprecher/in) 

 
 

 Fischer (Bätterkinden, SVP) 

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Direktion für Inneres und Justiz 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Nutzung des «Papieri»-Areals in Utzenstorf 

Die zukünftige Nutzung des Areals der früheren Papierfabrik Utzenstorf («Papieri»-Areal) stockt. 

Wegen der grossen Auswirkungen einer allfällig angedachten Nutzung als riesiges Logistikzent-

rum, insbesondere auf die Verkehrsströme, gelangt der Interpellant nach seinem Vorstoss 315-

2020 vom 3. Dezember 2020 erneut mit Fragen an den Regierungsrat. 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Wie ist der aktuelle Stand der Baubewilligungsverfahren der Post und der Digitec Galaxus 

AG? Wie sieht der aktuelle Zeitplan aus (eine Eröffnung 2023 ist nicht mehr möglich)? Sind 

schon Baugesuche für den grossen Rest (drei Viertel) des Areals angekündigt? 

2. Warum wurde bisher nicht geprüft, ob fürs Papieri-Areal eine kantonale Überbauungsord-

nung gemäss Artikel 102 des Baugesetzes des Kantons Bern (BSG 721.0) erlassen werden 

soll? Kann eine solche Prüfung jetzt noch erfolgen, und falls nein, warum nicht (mehr)? 

3. Gemäss Auskunft der Regionalkonferenz Emmental läuft auf kantonaler Ebene momentan 

der «Richtplanprozess mit einem speziellen Massnahmenblatt» für das Papieri-Areal. Was 

ist darunter zu verstehen? 

4. Es ist vorgesehen, dass die zusätzlichen Lastwagenfahrten gewissermassen mit Kontin-

genten auf die Strassen der umliegenden Dörfer «verteilt» werden. Was auf den ersten 

Blick vernünftig tönt, hat die unerwünschte Nebenfolge, dass die Fahrtstrecken verlängert 

werden. Wie sieht der Regierungsrat dieses Dilemma zwischen Lärmschutz für die Anwoh-

ner und Mehrverbrauch von Diesel ohne betriebliche Notwendigkeit? 
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Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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